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1.	 Geltung

1.1.	 Diese Bedingungen (AGB Complete Laptop) gelten für das von Tele2 angebotene Kombinationsprodukt 
Complete Laptop. Soweit diese Bedingungen keine besonderen Regelungen enthalten, gelten die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen Tele2 II (AGB). Die AGB Complete Laptop, die Entgeltbestimmungen 
sowie die AGB sind in der jeweils aktuellen Fassung auf der Homepage von Tele2 (auf www.tele2.at) abruf-
bar.

1.2.	 Beim von Tele2 angebotenen Kombinationsprodukt Complete Laptop schließt der Kunde mit Tele2 einen 
Telekommunikationsdienstleistungsvertrag über ein Tele2 Complete Produkt ab und erhält zusätzlich einen 
Laptop.

2.	 Mindestvertragslaufzeit, Eigentumsvorbehalt

2.1.	 Die Mindestvertragslaufzeit des Complete Laptop Vertrages beträgt 24 Monate. Eine ordentliche Kündigung 
des Complete Laptop Vertrages vor Ablauf dieser Mindestvertragslaufzeit ist ausgeschlossen.

2.2.	 Nach Ende der Mindestvertragsdauer ist der Laptop, sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen wur-
den, auf Verlangen an die Tele2 zurückzustellen.

3.	 Lieferung

3.1.	 Die Auswahl der Versandsart erfolgt durch Tele2. Tele2 behält sich vor, die Lieferung der Laptops vom 
jeweiligen Lieferanten durchführen zu lassen. 

3.2.	 Die von Tele2 genannten Lieferzeiten bzw. Liefertermine sind freibleibend und unverbindlich und verstehen 
sich insbesondere vorbehaltlich der rechtzeitigen Selbstbelieferung durch die Lieferanten von Tele2. Falls 
Tele2 ohne eigenes Verschulden zur Lieferung nicht in der Lage ist, weil der Lieferant von Tele2 seine 
vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt, ist Tele2 dem Kunden gegenüber zum Rücktritt vom Complete 
Laptop Vertrag berechtigt. In diesem Fall wird der Kunde unverzüglich darüber informiert, dass das Produkt 
nicht zur Verfügung steht. 

4.	 Gewährleistung und Haftung

4.1.	 Liegt ein Mangel am gelieferten Laptop vor, gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften. Ist die 
Gewährleistungspflicht von Tele2 durch Austausch der mangelhaften Sache erfüllt, ist der Kunde dazu 
verpflichtet, den ursprünglich gelieferten Laptop innerhalb von 14 Tagen an Tele2 zurückzusenden. Tele2 
behält sich vor, bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen den Ersatz eines eingetretenen Schadens 
zu verlangen.

4.2.	 Eine Gewährleistungspflicht von Tele2 besteht jedoch nicht, wenn der Kunde selbst oder ein nicht aus-
drücklich ermächtigter Dritter am gelieferten Laptop Änderungen oder Reparaturen vornimmt. 

4.3.	 Nicht zur Inanspruchnahme von Gewährleistung berechtigen Mängel, die auf ungeeignete oder unsachge-
mäße Behandlung und Benützung, fehlerhafte Inbetriebnahme, natürliche Abnützung oder Einflüsse von 
außen (z.B. Kälte, Hitze, Feuchtigkeit sowie Störungen durch nicht standardgemäße elektronische Geräte 
oder Kabelverbindungen, fehlerhafte Softwareanwendungen, Verwendung nicht im Lieferumfang enthal-
tener oder von Tele2 bezogener Software oder unsachgemäße Verbindung mit anderen Komponenten) 
zurückzuführen sind.

4.4.	 Tele2 haftet nicht für Schäden, die nicht am Laptop selbst entstanden sind. Tele2 haftet insbesondere nicht 
für entgangenen Gewinn oder für sonstige Vermögensschäden des Kunden. 

4.5.	 Tele2 haftet für Schäden nur, wenn diese von Tele2 oder ihr zurechendbaren Dritten vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verursacht wurden. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit, der Ersatz von Folge- und 
Vermögensschäden, Zinsverlusten und von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Kunden sind 
ausgeschlossen. 

4.6.	 Sofern Tele2 eine vertragliche Pflicht fahrlässig verletzt, ist die Ersatzpflicht für Sachschäden auf typischer-
weise entstehende Schäden beschränkt.

5.	 Rücktritt

5.1.	 Im Falle des berechtigten Rücktritts des Kunden von einem im Wege des Fernabsatzes oder eines 
Haustürgeschäftes abgeschlossenen Complete Laptop Vertrag ist der Laptop auf eigene Kosten unverzüg-
lich nach der Rücktrittserklärung des Kunden originalverpackt an Tele2 zurückzusenden, ansonsten wird 
der handelsübliche Preis des Laptops in Höhe von € 599 zur Zahlung fällig. Sollte sich herausstellen, dass 
der Laptop über das für Prüfungszwecke übliche Maß verwendet wurde, behält sich Tele2 vor, dem Kunden 
ein Benutzungsentgelt oder einen Ersatz für die eingetretene Wertminderung in Rechnung zu stellen.

6.	 Folgen einer außerordentlichen Vertragsbeendigung

6.1.	 Für den Fall, dass Tele2 den Complete Laptop Vertrag aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung auflöst, 
ist der Kunde verpflichtet, den Laptop unverzüglich an Tele2 zurückzustellen. Als wichtiger Grund gilt 
jedenfalls, wenn die Zurverfügungstellung der Telekommunikationsdienstleistung und/oder des Laptops aus 
Gründen, die in der Sphäre von Tele2 liegen, unmöglich werden. In diesem Fall gelten die bisherigen auf 
den Laptop geleisteten Zahlungen des Kunden als Benützungsentgelt.

7.	 Ableben des Kunden

7.1.	 Bei Ableben des Kunden endet der Complete Laptop Vertrag mit der entsprechenden Verständigung von 
Tele2, es sein denn, ein Rechtsnachfolger des Kunden beantragt dabei den Eintritt in das Vertragsverhältnis. 
Für Entgelte, die nach dem Ableben des Kunden bis zum Vertragsende angefallen sind, haften unbeschadet 
anderer Bestimmungen die Erben oder der Nachlass. Erfolgt kein Eintritt in das Vertragsverhältnis, so sind 
der Nachlass oder der oder die Rechtsnachfolger verpflichtet, den Laptop unverzüglich an Tele2 zurückzu-
stellen; in diesem Fall gelten die bisherigen auf den Laptop geleisteten oder geschuldeten Zahlungen des 
Kunden als Benützungsentgelt.

8.	 Verwendungsort

8.1.	 Der bei Abschluss des Complete Laptop Vertrages vom Kunden angegebene Verwendungsort des 
Laptops ist für die Verwendungsmöglichkeit von Tele2 Complete maßgeblich. Spätere Änderungen des 
Verwendungsortes oder ein Umzug des Kunden in ein Gebiet, in dem Tele2 Complete aus technischen 
Gründen nicht oder nicht in der selben Funktionalität wie am ursprünglichen Verwendungsort angeboten 
werden kann, hat auf den Complete Laptop Vertrag keinen Einfluss. 
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